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Der Bundestag wolle beschließen:

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
gemeinsam mit den Ländern eine Regelung zu erarbeiten und umzusetzen,
daß staatliche Stellen von Aufgaben, die nicht dem Kernbereich hoheitli-
cher Tätigkeiten im Fahrerlaubnis- und Fahrzeugzulassungswesen zuge-
rechnet werden müssen (Fahrzeugzulassungen, Auftragsannahme und -ver-
waltung bis zur Ausgabe von Führerscheinen und EG-Fahrerkarten),
entlastet und Unternehmen damit beliehen werden, die bereits heute im staat-
lichen Auftrag mit der Erbringung von Teilleistungen im Vorfeld behördli-
cher Entscheidungen befaßt sind.
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Die Kostendeckung der Führerscheinstellen liegt bundesweit bei knapp
60 %. Bei jährlichen Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 90 Mio. DM ent-
steht ein jährliches Defizit in Höhe von über 35 Mio. DM. Im Saarland lag
die Kostendeckung bei nur knapp 32 %.
Grund für die Kostenunterdeckung ist ein im Bereich Fahrerlaubniswesen
ineffizienter Verwaltungsaufwand. Die Übernahme des kompletten Ver-
waltungsaufwandes für normale Fahrerlaubnisanträge (keine Sonderfälle)
bis zur Ausgabe des Führerscheins, für die Ausgabe der EG-Fahrerkarten
und für die Berichtigung der Fahrzeugpapiere im Anschluß an eine Begut-
achtung durch Technische Prüfstellen oder amtlich anerkannte Überwa-
chungsorganisationen durch diese Organisationen als beliehene Unterneh-
men könnte den heute geforderten Aufwand der Antragsverwaltung bei
Behörde und Überwachungsorganisation nahezu halbieren.
Die Fahrerlaubnisbehörden würden maßgeblich entlastet und könnten ihre
Tätigkeit auf Grundsatzfragen und Entscheidungen in Sonderfällen kon-
zentrieren. Für den Bürger würde der Ablauf wesentlich vereinfacht. Er hät-
te nur noch einen Ansprechpartner, entsprechend weniger Wege und weni-
ger bürokratischen Aufwand. Durch die effizientere Aufgabenerledigung
könnte sowohl eine Kostendeckung für die Bearbeitung als auch eine Ge-
bührenabsenkung für den Kunden ermöglicht werden.
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